
  

 R E I S E A N M E L D U N G 
 

Deutscher  LandFrauentag 
Fulda 2022 

 Bezirks LandFrauen Stade 
 

vom 04.07. – 07.07.2022 
 

              Anmeldung bitte schriftlich an (Anmeldeschluss 20.02.22): 
 

Anne-Dörthe Neumann       Bahnhofstraße 100       21717 Fredenbeck 
Tel. 04149 - 7233     Mobil-Nr. 0160 – 923 18 533     e-Mail: Neumann.fredenbeck@ewe.net 

 

Namen bitte vollständig wie im Personalausweis/Reisepass angeben! 
Für die Teilnahme an dieser Reise gilt die 2-G-Regel (vorbehaltlich Änderung) 
 

Person 1     Person 2 
 

 ______________________________________      ________________________________________ 
 Name                                                Name 
 

 ______________________________________      ________________________________________ 
 Vorname                                              Vorname 
 ______________________________________   ________________________________________ 
 Geb. Datum                                                 Geb. Datum 
 ______________________________________  ________________________________________ 
 Straße    Straße 
 ______________________________________  ________________________________________ 
 PLZ / Ort    PLZ / Ort 
 ______________________________________  ________________________________________ 
Telefon / Mobil Telefon / Mobil 
_______________________________________ ________________________________________ 
 E-Mail    E-Mail 
 

Ich/wir möchte(n) an der von Ihnen vermittelten Reise teilnehmen und bitten um feste Reservierung und 
Bestätigung gemäß Reiseausschreibung (bitte ankreuzen): 
 
 Doppelzimmer    pro Person  €   498,- 
 

 Einzelzimmer (max.8)  pro Person  €      95,- 
 

 Musical „Robin Hood“ am 06.07.22   pro Person  €      64,90 
 Kategorie 1 (vorbehaltlich Verfügbarkeit) inkl. Brezel & Getränk 
 

 Musical „Robin Hood“ am 06.07.22   pro Person  €      53,50 
 Kategorie 3 (vorbehaltlich Verfügbarkeit) inkl. Brezel & Getränk 
 

Sollten Sie den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wünschen, bitten wir um 
Kontaktaufnahme per E-Mail unter orga@gintatour.de oder Tel. 07171-6045259. 
Bitte beachten Sie, dass bei Buchung eines halben Doppelzimmers bei evtl. Stornierung einer Person der 
oben angegebene Einzelzimmerzuschlag berechnet werden muss. 
Ihre Zahlung ist abgesichert über die Insolvenzversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG. 
 

Ich/wir bestätige(n) die Reisebedingungen des Veranstalters für die Reise zur Kenntnis genommen zu 
haben und erkenne(n) diese im Namen meiner/unserer Begleitperson(en) an. Ich erkläre ausdrücklich, 
auch für die vertraglichen Verpflichtungen des/der Mitreisenden einzustehen. 

 
 

______________________________________________________________________ 
Ort/Datum                                                         Unterschrift 
 

Veranstalter:                   KIWI TOURS GmbH, München, in Zusammenarbeit mit gintatour GmbH,  
                                        Schwäbisch Gmünd, als Vermittler       
Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen (zahlend) 

------------------------------------------------------------------------- -- 
 

Zahlungsinformation bitte abtrennen und aufbewahren! 
Die Bezahlung des Reisepreises muss 28 Tage vor Reiseantritt erfolgen. Bitte überweisen Sie termingerecht auf das 
folgende Konto:  
 
 

gintatour GmbH Commerzbank Schwäbisch Gmünd 
BIC: COBADEFFXXX IBAN: DE19 6134 0079 0439 6644 00 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für 
Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen KIWI TOURS GmbH trägt die volle Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen KIWI 
TOURS GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen 
und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im 
Fall seiner Insolvenz.  
 
Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302  
 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 

Pauschalreisevertrags. 
 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag 

inbegriffenen Reiseleistungen.  
 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie 

sich mit dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  
 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen 

unter zusätzlichen Kosten – auf eine andere Person übertragen.  
 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel 

Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem 
Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des 
Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein 
Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine 
Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten 
eine volle Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 
auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.  

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne 
Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich 
beeinträchtigen.  

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer 
angemessenen und vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht 
vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere 
Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn 
Leistungen nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, 
Abhilfe zu schaffen.  

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die 
Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  
 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers 

werden Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, 
des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. KIWI TOURS GmbH hat 
eine Insolvenzabsicherung mit der R + V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen. Die Reisenden 
können diese Einrichtung R+V Allgemeine Versicherung AG; Raiffeisenplatz 1; 65189 Wiesbaden +49 
0800 533-111, ruv@ruv.de kontaktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von KIWI 
TOURS GmbH verweigert werden. 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu 
finden ist: 
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de 
Stand: Juni 2018 

 
 
 
 
 


